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Newsletter 9 | ALNO AG 

 

Zweite Gläubigerversammlung am 26.09.2017 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen heute weitere Informationen zum Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der ALNO AG zukommen lassen.  

 

Die zweite Gläubigerversammlung für beide Anleihen der ALNO AG findet dieses 

Mal in Form einer Präsenzveranstaltung am 26. September 2017 am Sitz der ALNO 

AG, Heiligenberger Straße 47, 88630 Pfullendorf, statt: 

 

- Für die Inhaberschuldverschreibungen 2013/2018, WKN: A1R1BR 

Beginn um 10 Uhr 

Einlass ab 9:30 Uhr 

 

- Für die Wandelschuldverschreibungen 2014/2019, WKN: A11QHW 

Beginn um 15 Uhr 

Einlass ab 14:30 Uhr 

 

 

Zweite Anleihegläubigerversammlung 

 

Aufgrund der mangelnden Beschlussfähigkeit fordert die ALNO AG die Anleihe-

gläubiger beider Schuldverschreibungen nochmals (letztmalig) auf, im Rahmen 

einer sogenannten zweiten Anleihegläubigerversammlung abzustimmen. Die voll-

ständige Veröffentlichung im Bundesanzeiger finden Sie für beide Anleihen unter 

www.sdk.org/alno in der Box „Unterlagen“. 

In der zweiten Anleihegläubigerversammlung besteht im Hinblick auf die Wahl 

eines gemeinsamen Vertreters für alle Anleihegläubiger kein Erfordernis eines Quo-

rums mehr. Das bedeutet, Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesen-

den Stimmrechte gefasst. Zur Teilnahme an der Versammlung müssen sich die An-

leihegläubiger erneut anmelden. Hierzu haben wir Ihnen unter www.sdk.org/alno in 

der Box „Unterlagen“ die jeweiligen Anmeldeformulare zur Verfügung gestellt. 

Bitte beachten Sie unbedingt, dass Sie nur das zu Ihrer Anleihe entsprechende For-

mular ausfüllen. Prüfen Sie auf jeden Fall, ob die Wertpapierkennnummern (WKN) 

auf dem Formular und in Ihrem Depot übereinstimmen. Die Anmeldung muss bis 

spätestens 23.09.2017, 24 Uhr, an folgender Adresse eingegangen sein: 

ALNO AG 

 c/o Better Orange IR & HV AG 

 Haidelweg 48 

81241 München 

http://www.sdk.org/alno
http://www.sdk.org/alno
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Telefax: +49 (0)89 889 690 655 

oder per E-Mail: alno@better-orange.de 

Anleihegläubiger, die sich nicht bis spätestens 23.09.2017, 24 Uhr, angemeldet ha-

ben, sind nicht teilnahme- und nicht stimmberechtigt. Auch Bevollmächtigte 

können in diese Fällen weder teilnehmen noch das Stimmrecht ausüben. 

 

 

Nachweis der Inhaberschaft und Sperrvermerk 

Die Anleihegläubiger müssen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Gläubiger-

versammlung spätestens bis zur Abstimmung in der Gläubigerversammlung nach-

weisen. Hierzu sind in Textform ein aktueller Nachweis des depotführenden Insti-

tuts über die Inhaberschaft an den Schuldverschreibungen und ein Sperrvermerk 

vorzulegen. Den besonderen Nachweis und den Sperrvermerk erhalten Sie von ih-

rem depotführenden Institut.  

Der besondere Nachweis ist eine Bescheinigung der Depotbank, die den vollen 

Namen und die volle Anschrift des Anleihegläubigers enthält und den Gesamtnenn-

betrag der Schuldverschreibungen angibt, die am Tag der Ausstellung dieser Be-

scheinigung dem bei dieser Depotbank bestehenden Depot des Anleihegläubigers 

gutgeschrieben sind. 

Der Sperrvermerk ist ein Vermerk, wonach die vom betreffenden Anleihegläubiger 

gehaltenen Schuldverschreibungen bis zum Ende des Tages der Gläubigerversamm-

lung am Dienstag, den 26.09.2017, beim depotführenden Institut gesperrt gehalten 

werden. 

 

Vollmacht 

Jeder Anleihegläubiger kann sich in der zweiten Anleihegläubigerversammlung 

durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Wer der SdK respektive Herrn 

Rechtsanwalt Markus Kienle bereits zuvor für das Insolvenzverfahren eine 

Vollmacht erteilt hat, muss lediglich eine Sperrbescheinigung nachreichen. 
Lassen Sie uns diese bitte bis spätestens 22.09.2017 an folgende Adresse zukom-

men: 

 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

Stichwort: ALNO 

Hackenstr. 7b 

80331 München 

 

 

Herr Rechtsanwalt Kienle wird als Bevollmächtigter wie bereits zuvor über den 

gemeinsamen Vertreter wie folgt abstimmen: 

 

mailto:alno@better-orange.de
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- Für die Wandelschuldverschreibung (WKN: A11QHW): 

Herr Rechtsanwalt Daniel Vos, Rechtsanwaltskanzlei Müller Seidel Vos 

PartG mbB, Breite Straße 147–151, 50667 Köln 

 

- Für die Inhaberschuldverschreibung (WKN: A1R1BR): 

One Square Advisory Services GmbH, eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichts München unter der Handelsregisternummer HRB 207387, ge-

schäftsansässig: Theatinerstr. 36, 80333 München 

 

 

Die Wahl verschiedener Vertreter für jede einzelne Anleihe ist zur Vermeidung von 

Interessenskonflikten aus unserer Sicht unerlässlich. Sollten Sie für Ihre Anleihe 

eine andere Abstimmung wünschen, informieren Sie uns bitte beim Übersenden des 

Sperrvermerks unter info@sdk.org oder unter 089 / 2020846-0. 

 

Sofern Sie uns noch keine Vollmacht zukommen lassen haben, bleibt es Ihnen über-

lassen, ob Sie dies noch nachholen wollen und uns diese zusammen mit der Sperr-

bescheinigung an unsere oben angegebene Adresse zukommen lassen. Die Voll-

macht finden Sie weiterhin unter www.sdk.org/alno zum Download. Alternativ 

können Sie auch selbst an der Abstimmung mit den entsprechenden Dokumenten 

teilnehmen. 

 

Wir raten generell dringend zur Teilnahme bzw. sich vertreten zu lassen. Nur so 

kann ausgeschlossen werden, dass die wichtige Position des gemeinsamen Vertre-

ters von Dritten bzw. diesen nahestehenden Personen besetzt werden, welche direkt 

vom Insolvenzverfahren betroffen sind. Dies könnten unserer Einschätzung nach 

zum Beispiel Personen aus dem Umfeld des Großaktionärs Hastor oder der ehema-

ligen Vorstände Müller/Demirtas sein. Diese haben laut unterschiedlichen Medien-

berichten weiterhin Interesse am Erwerb von Teilen der ALNO-Gruppe und ferner 

prüft laut Unternehmensmitteilung die Insolvenzverwaltung Ansprüche gegen diese 

aus Handlungen der Vergangenheit. Somit würde eine Wahl von diesen naheste-

henden Personen eventuell Interessenskonflikte verursachen, die unserer Einschät-

zung nach zum Nachteil der Anleihegläubiger ausfallen könnten. 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung. 

 

München, den 11.09.2017 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

 

Hinweis: Die SdK hält Anleihen und eine Aktie der ALNO AG! 

mailto:info@sdk.org
http://www.sdk.org/alno
mailto:info@sdk.org

